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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1996

Norm

MRG §21 Abs4

Rechtssatz

Eine Einzelabrechnung liegt immer dann vor, wenn nicht regelmäßig Pauschalraten sondern konkrete, dem Vermieter

gegenüber bereits fällig gewordene Bewirtschaftungskosten vorgeschrieben werden.
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